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1. Anlass und Auftrag 

Im Ortsteil Hart der Gemeinde Chieming soll die positive Entwicklung des Betriebes Land-

schaftspflege Mayer GmbH unterstützt und langfristig gesichert werden. Deshalb möchte die 

Gemeinde Chieming im Bereich der Grundstücke mit den Fl. Nrn. 37 und 57 Ortsteil Hart, 

Gemarkung Hart Flächen für Gewerbebetriebe ausweisen.  

Zusätzlich sollen zur Deckung des Bedarfs an Wohnbaufläche, Flächen für gemischte Nutzun-

gen (Wohnnutzung und Gewerbliche Nutzung, welche das Wohnen nicht wesentlich stört) ge-

schaffen werden.  

Der Gemeinderat der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, hat in seiner Sitzung am 

13. Dezember 2022 beschlossen, einen Bebauungsplan für die Grundstücke Fl. Nrn. 37T und 

57T Gemarkung Hart aufzustellen. 

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurde das Büro 

ing Traunreut GmbH 

Georg-Simon-Ohm-Str. 10 

D-83301 Traunreut 

beauftragt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach den Grundsätzen des BauGB im Normal-

verfahren. 

2. Übergeordnete Planungen 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und der Regionalplan Südost-

oberbayern (Region 18) geben grundsätzliche Zielsetzungen vor.  

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) ist die Gemeinde Chieming im Landkreis 

Traunstein als allgemeiner ländlicher Raum kartiert (LEP, Anhang 2).  

Gemäß LEP 2.2.5 (G) ist es anzustreben, den ländlichen Raum als eigenständigen gleichwer-

tigen Lebens- und Arbeitsraum zu bewahren und im Sinne der nachhaltigen Raumentwicklung 

weiterzuentwickeln. Hierzu zählt die Stärkung der eigenständigen Wirtschaftsstruktur des 

ländlichen Raumes mit einem entsprechenden quantitativen und qualitativen Arbeitsplatzan-

gebot. Dafür soll das Naturpotential nicht nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Weiter sind im Rahmen der maßvollen Flächeninanspruchnahme im LEP folgende Ziele (Z) 

bzw. Grundsätze (G) festgelegt:  
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▪ 1.4.1 (G): Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung 

bestmöglicher Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in 

allen Teilräumen gestärkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und 

Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, 

infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut werden. 

▪ 5.1 (G): Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für 

die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die 

Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. 

 

Gemäß Regionalplan Südostoberbayern (Region 18) wird der Ortsteil Hart, Gemeinde 

Chieming dem allgemeinen ländlichen Raum zugeordnet, dessen Entwicklung erhalten und 

weiter gestärkt werden soll (A II 1.1 G).  

Bezüglich der Grundlagen der Entwicklung der Region (Teil A I) und der Siedlungsentwicklung 

(Teil B V) sind im Regionalplan folgende Grundsätze und Ziele festgesetzt:  

▪ Die Region soll in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden. Die Wirtschaftskraft und die 

Wettbewerbsfähigkeit in der Region sollen insgesamt gesichert und in einzelnen Teil-

räumen gestärkt sowie die Wirtschaftsstruktur in allen Regionsteilen weiter diversifiziert 

werden.  

Hierzu sollen die Infrastruktur weiter ausgebaut und die Verfügbarkeit von Fachkräften 

gesichert sowie die Zusammenarbeit mit benachbarten Räumen weiter intensiviert und 

ausgebaut werden. (A I, 2.4, G) 

Den Erfordernissen des Landesentwicklungsprogramms bzw. des Regionalplans wird die Pla-

nung im Hinblick auf eine schonende Einbindung von Bebauung in die Landschaft insofern 

gerecht, dass sich die geplante Bebauung an bereits vorhandene Siedlungsstrukturen an-

schließt und angemessen eingegrünt wird. Durch Festsetzungen im integrierten Grünord-

nungsplan werden die Ein- und Durchgrünung des Plangebietes sichergestellt. 

Bereiche mit besonderer landschaftlicher Wertigkeit sind nicht betroffen. Im Geltungsbereich 

ist im Regionalplan kein landschaftliches Vorbehaltsgebiet oder eine andere zu berücksichti-

gende Vorbehalts- oder Vorrangfläche ausgewiesen.  

Der Geltungsbereich ist im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Chieming, 

Ortsteil Hart im südwestlichen Teil als Mischgebiet, im östlichen Teil als bedeutende innerört-

liche Grünfläche und Ortsrandgrünfläche und im nördlichen Teil als Fläche für Wiese, Weide 

und Acker gewidmet. 
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Gemäß § 8 Abs. 3 BauGB wird daher der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ebenfalls das Büro ing Traunreut GmbH 

beauftragt.  

3. Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand des Ortsteils Hart der Gemeinde Chieming. 

Der Geltungsbereich, mit einer Fläche von ca. 1,65 ha umfasst Teile der Flurstücke 37T und 

57T des Ortsteils Hart, Gemarkung Hart.  

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 

▪ Im Norden und Nordwesten von Flächen für Wiese, Weide und Acker; 

▪ Im Osten von der „Knesinger Straße“ (Kreisstraße TS 47) sowie vom Gewerbegebiet 

“Hart“; 

▪ Im Süden von der „Tabinger Straße“ sowie im Süden und Südwesten von bestehender 

Wohnbebauung; 

▪ Im Westen von bestehendem Jungwald. 

Die Fläche des Geltungsbereichs wird derzeit im östlichen Bereich als intensiv landwirtschaft-

liche Grünlandfläche und im westlichen Bereich als landwirtschaftliche Lagerfläche genutzt. 

4. Städtebauliche Zielsetzung und Standortwahl 

Die Neuaufstellung des Bebauungsplans dient der Sicherung, der Erweiterung und Optimie-

rung des, im Ortsteil Hart bereits ansässigen Betriebs Landschaftspflege Mayer GmbH und 

damit der Schaffung und Sicherung von für die Gemeinde Chieming und die Region bedeut-

samen Arbeitsplätzen.  

Zusätzlich sollen auf Grund des Bedarfs an Wohnbaufläche, Flächen für gemischte Nutzungen 

(Wohnnutzung und Gewerbliche Nutzung, welche das Wohnen nicht wesentlich stört) geschaf-

fen werden.  

Die Lage des neuen Gewerbe- bzw. Mischgebiets im nördlichen Bereich des Ortsteils Hart, 

westlich der Kreisstraße TS 47 zeichnet sich sowohl durch eine sehr gute Verkehrsanbindung 

an eine regionale Hauptverkehrsader als auch durch eine vorteilhafte Anbindung an den Orts-

bereich aus. Der Bereich kann so auch günstig und mit relativ geringem baulichem Aufwand 

erschlossen werden. Durch die Ausweisung eines Mischgebietes zwischen der Gewerbeflä-

che und dem Ortsrand von Hart wird dem Immissionsschutz Rechnung getragen, zusätzlicher 
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attraktiver Wohnraum geschaffen und ein weicher Übergang von Wohnnutzung zu Gewer-

benutzung im Ortsbild geschaffen. Andere Standorte im Gemeindegebiet bieten keine ver-

gleichbar günstige Kombination dieser Voraussetzungen.  

5. Bedarfsbegründung 

Um den Bedarf an zusätzlichen Siedlungsflächen festzustellen, ist im Zuge der Flächenspar-

offensive der Bayerischen Staatsregierung gemäß der „Auslegungshilfe Anforderungen an die 

Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der lan-

desplanerischen Überprüfung“ (StMWi Stand 15.09.2021) die Siedlungsentwicklung auf die 

Bevölkerungsentwicklung abzustimmen (vgl. LEP 1.2.1 Z und 3.1 G) und Potentiale der In-

nenentwicklung zu prüfen (LEP 3.2 Z). 

 

5.1. Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs  

Bevölkerungsentwicklung gemäß amtlichen Vorausberechnungen, Schätzung des Wohnbau-

landbedarfs mittels der Flächenmanagement-Datenbank 4.2 

Am 31.12.2019 wurden in der Gemeinde Chieming gemäß amtlichen Daten des Bayerischen 

Landesamts für Statistik 4.976 Einwohner gezählt. Amtlich vorausberechnet wurde für das 

Jahr 2033 ein Abstieg von rund 0.3% auf 4.960 Einwohner (Demographiespiegel für Bayern – 

Gemeinde Chieming, 2019).  

Eine Schätzung des Wohnbaulandbedarfs mittels der Flächenmanagement-Datenbank 4.2 

der Bayerischen Landesamts für Umwelt ergibt auf Basis der amtlichen Vorausberechnungen 

(Bevölkerungsabnahme um 0,3% von 2020 bis 2034, Auflockerungsbedarfs von 0,3 %) einen 

Bedarf von 7,3 ha Wohnbaufläche / 109 Wohnungen (siehe Tabelle 1).  
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Flächenmanagement Gemeinde Chieming - Schätzung des Wohnbaulandbedarfs für die Kom-

mune Chieming 

 

 

Tabelle 1: Schätzung des Wohnbaulandbedarfs für die Gemeinde Chieming, Flächenmanagement-Datenbank 
4.2, Bayerisches Landesamt für Umwelt 
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Reale Bevölkerungsentwicklung 

Zusätzlich zu den vorliegenden demographischen Daten und Vorausberechnung des Landes-

amts für Statistik, erarbeitete die Gemeinde Chieming im Jahr 2022 eine eigenständige Wohn-

bauflächenbedarfsermittlung und Potentialflächenanalyse. 

Die von der Gemeinde Chieming festgelegten relevanten Parameter der Wohnbauflächenbe-

darfsermittlung sind nochmals in der untenstehenden Tabelle 2 zusammengeführt.   

Für das gemeindliche Zielszenario (jährlich + 0,2 % Bevölkerungssteigerung) ergibt sich ein 

zusätzlicher Bedarf von ca. 141 WE (76 aus Bevölkerungswachstum und 65 aus Auflocke-

rung). Dies entspricht bei der angenommenen Dichte (16 WE je ha) einem Wohnbauflächen-

bedarf bis 2036 von 8,8 ha.   

 

 

Tabelle 1: Übersicht der relevanten Berechnungsparameter des Wohnbauflächen- und Wohnungsbedarfs 

 

Verfügbarkeit von Bauland - Berücksichtigung von Innenentwicklung und Nachverdichtung  

Gemäß Wohnbauflächenbedarfsermittlung und Potentialflächenanalyse (Gemeinde 

Chieming, Januar 2022, vgl. Tabelle 3) ergibt sich unter Betrachtung der Innenentwicklung, 

des Flächennutzungsplans und von Entwicklungsflächen eine Potentialfläche von 7,9 ha für 

Wohnungsbau mit ca. 126 möglichen Wohneinheiten.  
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Tabelle 2: Zusammenfassung der Wohnbauflächenpotentiale 

Dem ermittelten Wohnbauflächenbedarf von 8,8 ha (ca. 141 WE) stehen etwa 2,0 ha Innenent-

wicklungspotentiale, 5,3 ha Vorratsflächen aus dem Flächennutzungsplan sowie 0,6 ha Ent-

wicklungsflächen (Potentiale gesamt: ca. 7,9 ha) gegenüber. Gemäß Anlage „Wohnbauflä-

chenpotentiale Gemeinde Chieming“ der Wohnbauflächenbedarfsermittlung und Potentialflä-

chenanalyse der Gemeinde Chieming sind davon für den Ortsteil Hart nur wenige Flächen 

betroffen und liegen nicht im Besitz der Gemeinde. Angegebene Flächenpotentiale für Misch-

bauflächen in Anbindung an Gewerbeflächen sind im Rahmen der Bedarfsermittlung nicht er-

mittelt worden.  

5.2. Ermittlung des Bedarfs gewerblich genutzter Flächen  

Die Neuaufstellung des Bebauungsplans dient neben der Wohnraumschaffung, der Siche-

rung, der Erweiterung und Optimierung des, im Ortsteil Hart bereits ansässigen, Betriebs 

Landschaftspflege Mayer GmbH und damit der Schaffung und Erhalt von für die Gemeinde 

Chieming und die Region bedeutsamen Arbeitsplätzen.   

Die Flächenneuausweisung entspricht überwiegend dem bei der Gemeinde Chieming ange-

meldeten Bedarf des Betriebs Landschaftspflege Mayer GmbH um Werkstätten (Montage-

halle, Innovationswerkstatt), einen Fuhrpark, Infrastruktur für Ver- und Entsorgung (Regen-

wasserzisterne, Nahwärmeversorgung), Büro- bzw. Verwaltungsräume sowie Wohnraum für 

die Familie mit integrierter Backstube möglich zu machen.  

Die Flächenausweisung von Gewerbeflächen ist auf diesen nachvollziehbaren Bedarf be-

grenzt. Den Erfordernissen der Ressourcenschonung (LEP 1.1.3 G), des Flächensparens 

(LEP 3.1 G) und der Innenentwicklung (LEP 3.2 Z) wird die Planung somit gerecht.  

 

Verfügbarkeit von Bauland - Berücksichtigung von Innenentwicklung und Nachverdichtung 

Eine Erweiterung des Betriebs Landschaftspflege Mayer GmbH auf eigenem Grund ist nicht 

umsetzbar. Eine Erweiterung im bestehenden Gewerbegebiet im Ortsteil Hart ist auf Grund 

fehlender Flächenpotentiale nicht möglich. Anderweitige Flächenpotentiale für gewerbliche 

Betriebe sind im Ortsteil Hart nicht gegeben.  
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Eine Erweiterung des Betriebs Landschaftspflege Mayer GmbH außerhalb des Ortsteils Hart 

würde den zusammenhängenden Betriebsablauf maßgeblich einschränken bzw. einen be-

trieblichen Mehraufwand und zusätzlichen Verkehr generieren, sodass anderweitige Flächen-

potentiale der Gemeinde Chieming nicht in Betracht gezogen werden können.  

6. Flächenbilanz, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, 

weitere Festsetzungen 

Die Gesamtfläche des Planungsbereichs umfasst eine Fläche von ca. 16.523 m². Die ausge-

wiesene Fläche gliedert sich wie folgt: 

• Flächen für Gewerbebebauung einschließlich privater Grünflächen: 9.659 m² 

• Flächen für Mischbebauung einschließlich privater Grünflächen: 5.744 m² 

• Verkehrsflächen: 1.120 m² 

Das Planungsgebiet wird im südlichen Bereich (Nutzungsbereich I) als Mischgebiet gemäß § 6 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und im nördlichen Bereich (Nutzungsbereich II) als 

Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. 

Im Mischgebiet sollen Tankstellen sowie Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden, um den dörflichen Charakter von 

Hart zu erhalten. 

Im Gewerbegebiet sollen Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen werden. 

Ebenso sollen Einzelhandelsgroßprojekte (Agglomerationen) im Sinne des Landesentwick-

lungsprogramms Bayern (vgl. LEP 5.3.1 Z) auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden.  

Zur Regelung für das Maß der baulichen Nutzung wird die Grundflächenzahl (GRZ) im Nut-

zungsbereich I mit 0,4 und im Nutzungsbereich II mit 0,8 festgesetzt. Im Interesse des Flä-

chensparens wird die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe im Nutzungsbereich I auf 

6,5 m und im Nutzungsbereich II auf 8,0 m festgesetzt.  

Die Baugrenzen werden unter Berücksichtigung der Abstandsflächen, der gesetzlich vorgege-

benen Anbauverbotszone sowie der Randeingrünung großzügig gefasst, um Bauwerbern aus-

reichend Spielraum zu lassen. Gleichzeitig wird durch einen vergrößerten Abstand der Bau-

grenzen zum Kriegerdenkmal das Ortsbild bewahrt und Raum für Grünflächen geschaffen.  

Im Rahmen der Planung wurde insbesondere auf das Einfügen in das Orts- und Landschafts-

bild mit Erhalt der Sichtachse Ortseingang – Kirche geachtet. Durch eine maximale Firsthöhe 

von 12 m und eine entsprechende Gebäudesituierung (keine Bebauung am südlichen Hang 
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des Geltungsbereiches) kann sichergestellt werden, dass die Gebäude die Ortsmitte nicht 

überragen.  Dies wird mittels 3D-Darstellung, siehe Abbildung 1 und 2, graphisch dargestellt.  

 

Abbildung 1: 3D-Darstellung; Blickrichtung Nord – Süd 

 

Abbildung 2: 3D-Darstellung; Blickrichtung Nord – Süd; Sichtachse Ortseingang – Kirche 

Zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und dem Klimaschutz, sowie zur Erfüllung der 

städtebaulichen Aufgabe der Nutzung erneuerbarer Energien sind nutzbaren Dachflächen, so-

bald ein geeigneter Einspeisepunkt am Grundstück verfügbar ist, auf der West-, Süd- und Ost-

seite bei geneigten Dächern zu min. 40% mit blendfreien Photovoltaikmodulen zur Nutzung 

der einfallenden Sonnenenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 

Weitere Festsetzungen, insbesondere zu Gebäudegestaltung, Nebengebäuden, Stellplätzen, 

Einfriedungen und Durchgrünung, dienen der Eingriffsminimierung, Umweltvorsorge und Ein-

bindung des Baugebiets in das Orts- und Landschaftsbild. 
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7. Verkehrserschließung 

Um eine effektive, flächensparende Verkehrserschließung mit minimiertem Begegnungsver-

kehr und günstiger Verkehrsführung für öffentliche Dienste wie Müllabfuhr, Räumdienst usw. 

herzustellen, wird das Baugebiet durch zwei Zufahrten nach Osten an die „Knesinger Straße“ 

(Kreisstraße TS 47) angeschlossen. Die Erschließungsstraßen werden für den Gewerbever-

kehr mit einem Verkehrsraum von 6,50 m vorgesehen. 

8. Ver- und Entsorgung, Oberflächenentwässerung 

Das Baugebiet soll an das örtliche Energieversorgungsnetz angeschlossen werden.  

Die Trinkwasserversorgung soll durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Harter 

Gruppe aus Siedenberg erfolgen. Ausreichende Mengen und die Qualität der Wasserversor-

gung sind sichergestellt.  

Das anfallende Schmutzwasser wird über die bereits vorhandene öffentliche Entwässerungs-

anlage der Gemeinde beseitigt. Zur ordnungsgemäßen Entwässerung und zum Grundwasser-

schutz gemäß amtlichen Richtlinien erfolgen entsprechende Festsetzungen und Hinweise.  

Eine oberflächennahe Versickerung ist im Ortsteil Hart aufgrund sehr undurchlässiger Böden 

nur sehr schwer möglich. Zur Bewältigung der Oberflächenentwässerung und des Regenwas-

sermanagements wurde in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein ein Ent-

wässerungskonzept erarbeitet (ing Traunreut GmbH, Projekt-Nr.: 20087; vom 08.09.2023). 

Diesem Konzept entsprechend werden im Bebauungsplan ein ca. 5 m breiter Entwässerungs-

graben sowie eine ausreichend dimensionierte flache Versickerungsmulde (Mulden-Rigolen-

System) auf privaten Grünflächen vorgegeben, Auflagen zur späteren Bewirtschaftung der 

Entwässerungsmulde werden festgesetzt. Niederschlagswasser von den Bauparzellen soll 

über private Regenwasserhausanschlussschächte bzw. einen privaten Regenwasserkanal in 

den Entwässerungsgraben und die Versickerungsmulde abgeleitet werden.  

Laut einer Starkregenberechnung (Entwässerungskonzept der ing Traunreut GmbH, Projekt-

Nr.: 20087; vom 08.09.2023, Kapitel 5 Starkregenberechnung) ist das Überflutungsrisiko bei 

Starkregenereignissen im Plangebiet aufgrund des kleinen Einzugsgebiets insgesamt gering. 

Da punktuell ein stärkerer südseitiger Anstau an Gebäuden möglich ist, werden sachdienliche 

Hinweise zum Schutz vor Starkregenereignissen durch angemessene bauliche Gestaltung 

aufgenommen. Laut Gutachten ergeben sich durch die geplante bauliche Nutzung keine Ver-

schlechterungen für bestehende Bebauung.  

Die Abfallbeseitigung ist durch den Landkreis Traunstein sichergestellt.  
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9. Immissionsschutz 

Südlich und westlich des Plangebietes befindet sich bestehende Wohnbebauung. Zur Gewähr-

leistung der Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte, auch bei Berücksichtigung 

einer Vorbelastung durch bestehende Gewerbebetriebe, werden für die Plangebietsflächen 

Schall-Emissionskontingente festgelegt. Hierzu werden entsprechende Festsetzungen formu-

liert. Eine Kontingentierung mit einem Teilgebiet ohne Emissionsbeschränkung ist nicht vor-

gesehen, da innerhalb des Gemeindegebietes bereits ein unbeschränktes Gewerbegebiet vor-

handen ist. Auf die schalltechnische Untersuchung der Accon GmbH, Bericht Nr. ACB-0223-

236020/02 vom 13.03.2023 wird verwiesen. 

10. Grünordnerische Planung und Zielsetzungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen dienen der Minderung von Eingriffen in die Landschaft 

sowie der Minimierung von Bodenversiegelung. 

Durch Festsetzungen zur Randeingrünungen sowie durch Pflanzbindungen zur Durchgrünung 

des Plangebiets sollen ein absprechendes Ortsbild und eine harmonische Einbindung in die 

Landschaft erzielt werden. Im Hangbereich im Süden des Plangebietes soll ein einsehbarer 

„grüner Übergang“ zum gewachsenen Ortskern geschaffen werden. Daher werden am Süd-

hang des Mischgebietes Flächen mit Pflanzbindungen zur Anlage einer Streuobstwiese fest-

gesetzt, zusätzlich werden Festsetzungen zur Randeingrünung getroffen: Im Bereich der 

Tabinger Straße sollen Straßenbäume gepflanzt werden,  Strauchpflanzungen nur zur Eingrü-

nung des dortigen Denkmals erfolgen. Die Randeingrünung des Gewerbegebietes soll dieses 

besonders dicht umgeben, was durch entsprechende Festsetzungen zur Pflanzdichte und eine 

Verbreiterung der festgesetzten Grünflächen erreicht wird. Diese Verbeiterung dient zusätzlich 

der Oberflächenentwässerung: Der gemäß Entwässerungskonzept gestaltete begrünte Ent-

wässerungsgraben soll in den verbreiterten Grünflächen als naturnahe und ressourcenscho-

nende Alternative zu unterirdischen Rohr-/Kanal-Anlagen verlaufen. 

Zur Minderung des Bodenversiegelung wird festgesetzt, dass befestigte Flächen wasser-

durchlässig auszuführen sind (z.B. Schotter, Pflaster, wassergebundene Decke) herzustellen 

sind. 

Als wesentliche unvermeidbare Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Landschaft verblei-

ben die Überbauung und Bodenversiegelung von landwirtschaftlicher Fläche.  

Der naturschutzrechtliche Kompensationsbedarf gemäß Bundesnaturschutzgesetz und dem 

Bayrischen Leitfaden zur Eingriffsbilanzierung in der Bauleitplanung ergibt für den 
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Bebauungsplan „Hart – Gewerbegebiet u. Mischgebiet West“ 5.675 m² Ausgleichsfläche 

(siehe Umweltbericht). 

Der Ausgleich erfolgt, in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Traunstein und der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Traunstein, durch Neube-

grünung von standortgerechtem, naturnahem Laubwald/ Laubmischwald mit reich gestuften 

Waldrändern und vorgelagertem extensiv genutzten Saum (siehe Umweltbericht), auf den Fl. 

Nrn. 45T, 65T, 67/2T und 68/1T Gemarkung Hart, nordöstlich des Geltungsbereiches. 

11. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

Im Bebauungsplan erfolgen ferner sachdienliche Hinweise für Bauherren, u.a. zur Errichtung 

von Kabelverteilerkästen, zum Schutz nachtaktiver Insekten, zu Bepflanzungen und baulichen 

Anlagen in Bereichen von Sichtdreiecken, zur Anbauverbotszone, zur Duldung angrenzender 

ordnungsgemäßer Landwirtschaft, zur Sicherung von Bodendenkmälern, zum Umgang mit 

Niederschlagswasser und Starkniederschlägen sowie zum Immissionsschutz.  

 

Chieming, den 19.09.2023 

 

 

 

...........................................       (Dienstsiegel) 

Stefan Reichelt, 1. Bürgermeister  


